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Planung und Koordinationsverfahren fiir
Fernmeldesatelliten in geostationéarer

Umlaufbahn

S.K. Sarkar

Die weltweite Funkverwaltungs-
konferenz (WARC) ist fir das
Koordinationsverfahren fir alle
Weltraumfunkdienste und fiir
deren Schutz vor schadlichen
Storungen zustéindig. Ausser-
dem plant sie gewisse Fern-
meldesatellitendienste. Dieser
Bericht gibt einen Uberblick iiber
die Ergebnisse und offenen
Fragen der Vollzugsrichtlinien
und der Plane.

La conférence administrative
mondiale des radiocommunica-
tions (CAMR) est compétente de
régler le processus de coordina-
tion de tous les services de
radiocommunications spatiales
et de les protéger du brouillage
nuisible. En outre, elle planifie
quelques services de télécom-
munications par satellites. Cet
article présente les résultats et
pose des questions concernant
les directives du reglement et
des planifications.

Adresse des Autors

S.K. Sarkar, dipl. Ing., Hauptabteilung
Forschung und Entwicklung, Generaldirektion
PTT, 3030 Bern.

1. Einleitung

Ein Satellit auf geostationdrer Um-
laufbahn bleibt, von der Erde aus gese-
hen, immer am gleichen Ort. Wegen
dieses Vorteils werden die meisten
Fernmeldesatelliten auf dieser Hohe
plaziert, was, um schidliche Storun-
gen zu vermeiden, ein Koordinie-
rungsverfahren zwischen andern Welt-
raumfunkdiensten und terrestrischen
Diensten notwendig macht. Seit 1959
haben der Internationale Ausschuss
fir Frequenzregistrierung (IFRB) und
der Internationale Beratende Aus-
schuss fiir den Funkdienst (CCIR),
zwei der vier Gremien der Internatio-
nalen Fernmeldeunion (UIT), gemein-
sam mit allen Fernmeldeverwaltungen
die technischen Unterlagen zur Koor-
dinierung aller Fernmeldesatelliten
bereitgestellt (Tab. I). Auf Verlangen
verschiedener Verwaltungen fiihrt die
UIT seit einiger Zeit eine globale Pla-
nung fiir gewisse Satelliten-Frequenz-
bander fiir Rundfunkdienste (Radio,

Television) und fiir die festen Dienste
(z.B. Fernmeldedienste) durch. Die
Vollzugsrichtlinien und der Plan wer-
den an der weltweiten Funkverwal-
tungskonferenz (WARC) vorbereitet
und in die Vollzugsordnung fiir den
Funkdienst aufgenommen. Dieser Be-
richt gibt einen Uberblick iiber die Er-
gebnisse des Verfahrens und die offe-
nen Fragen zur Vollzugsordnung.

2. Begriffserklirung

Die geostationdre Umlaufbahn und
das Frequenzspektrum sind einmalige,
unverdnderliche, natiirliche Ressour-
cen. Diese Ressourcen sind durch ihre
physikalische Natur begrenzt, er-
schopfen sich aber nicht bei der An-
wendung durch Fernmeldesatelliten.
Jeder Satellit ist auf der Hohe von
35786 km iiber dem Aquator plaziert.
Er dreht mit gleicher Periode und
Richtung um die Erdachse und bleibt
daher fest in bezug auf irgendeinen Ort

Abkiirzungen Tabelle I
UIT Union Internationale des Télécommunications
IFRB International Frequency Registration Board
CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunica-

tions
Radio Regulations
WARC

Funkvollzugsordnung
World Administrative Radio Conference

WARC-ORB-85/88

WARC-BC-SAT

SAT-83

UNO
pWOp

World Administrative Radio Conference on the use of
the geostationary satellite orbit and the planning of the
space services utilizing it, first session in 1985, second
session in 1988

World Administrative Radio Conference for the plan-
ning of the broadcasting satellite service in Regions |
and 3, 1977

Regional Administrative Conference for the planning of
the broadcasting satellite service in Region 2, 1983
United Nations Organization

10-12 W psophometrically weighted to a zero relative lev-
el (10-12 W Geriduschbewertung bezogen auf einen Null-
Pegel)
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Begriffe

Tabelle I1

Orbitalposition
laufbahn

Orbit/Spektrum
Dienstbogen

Koordinationsgebiet

Koordinationswinkel Winkelabstand

gen Werte sind.

Standort des Fernmeldesatelliten in geostationdrer Um-

geostationdre Umlaufbahn/Frequenzband

begrenzter Abschnitt der geostationdren Umlaufbahn
fiir Dienstzwecke

Gebiet einer Bodenstation, in dem diese weder durch
eine benachbarte Station mit gleicher Frequenzbelegung
beeintrachtigt wird, noch Storungen verursacht, die
grosser als die zuldssigen Werte sind.

dem diese weder durch eine benachbarte Raumstation
mit gleicher Frequenzbelegung beeintriachtigt werden,
noch Stérungen verursachen, die grosser als die zuléssi-

zwischen geostationédren Satelliten, bei

der Erde. Drei solcher Satelliten in
einem Winkelabstand von 120° koén-
nen, mit Ausnahme der Polarregionen,
die ganze Erde abdecken. Dank scharf
geblundelter Antenne, Polarisations-
diskriminator oder Modulationswech-
sel konnen die gleichen Frequenzbén-
der vielfach verwendet werden. Mehr-
fachdienste konnen auf verschiedenen
Frequenzen iibermittelt werden. Ein
17,34°-Strahlwinkel der Orbitalposi-
tion deckt bereits einen Drittel der
Erdoberfliche ab, und der Umfang
eines Langenbogens von [° auf der
geostationdren Umlaufbahn betrégt
736 km. Mehrere Satelliten konnen
deshalb durch Koordination und
Steuerung ohne schadliche Stérungen
oder Kollisiongefahr auf der gleichen
Nennorbitalposition (Tab. I1) plaziert
werden.

Fir exklusive oder gemeinsame
Nutzung ist in der Frequenzzuwei-
sungstabelle der Vollzugsordnung fiir
den Funkdienst [1] auf weltweiter oder
regionaler Basis jeweils ein Frequenz-
band enthalten. Die drei geographi-
schen Regionen sind (Fig. 1):

Region 1: Europa, UdSSR und Mon-
golische Volksrepublik,
Afrika

Region 2: Nord- und Siidamerika,
Gronland

Region 3: Asien, Australasien.

Unter Frequenzzuweisung (alloca-
tion) versteht man den Eintrag eines
gegebenen Frequenzbands in der Fre-
quenzzuweisungstabelle zur Verwen-
dung durch einen oder mehrere terre-
strische Dienste, Weltraumfunkdien-
ste oder Radioastronomiefunkdienste.
Fir die Zuweisung eines Frequenz-
bandes an einen Dienstzweig ist die
WARC zustindig. Die Verteilung (al-
lotment) ist der Eintrag eines zugewie-
senen Frequenzkanals fiir ein Gebiet

oder fir Léinder in einen durch eine
zustdndige Konferenz angenommenen
Plan. Die Zuteilung (assignment) ist
die von der nationalen Verwaltung er-
teilte Erlaubnis zur Verwendung eines
Funkfrequenzkanals unter festgehalte-
nen Bedingungen fiir einzelne Funk-
stellen.

Die Funkverwaltungskonferenz von
Washington verfasste 1927 die erste
Frequenzzuweisungstabelle von
10kHz bis 60 MHz. Sie diente dem
Rundfunk, den Flugfunkdiensten und
den festen Weitfunkdiensten. Diese
Konferenz entschied, den Internatio-
nalen Beratenden Ausschuss fiir den
Funkdienst (CCIR) zu griinden, um
technische und betriebliche Fragen der
Funkdienste zu studieren und Emp-
fehlungen auszuarbeiten. 1959 wurde
die erste Zuweisung fiir Weltraum-
funkdienste zum Zweck der Welt-
raumforschung gemacht. Diese wurde
1963, 1971 und 1979 erweitert. Der
Weltraumfunk tber Satelliten umfasst

heute folgende Dienste: fester Funk,
Rundfunk, beweglicher Funk (Land-
funk, Seefunk, Flugfunk), Erderkun-
dungsfunk, Wetterfunk, Intersatelli-
tenfunk, Weltraumfernwirkfunk,
Amateurfunk, Normalfrequenz- und
Zeitzeichenfunk, Weltraumfor-
schungsfunk, Radioastronomiefunk.

Erste Rundfunksatellitenpldne wur-
den fiir die Regionen 1 und 3 (1977)
und fiir die Region 2 (1983) verfasst.
1979 entschied die WARC, eine Kon-
ferenz (mit 2 Sitzungen) abzuhalten.
Auf der Grundlage von Gerechtigkeit
und Gleichberechtigung sollte allen
Lindern der Zugang zu den Frequenz-
bandern und den geostationdren Orbi-
talpositionen gewdhrleistet werden.
Die erste Sitzung der weltweiten Funk-
verwaltungskonferenz fiir die Verwen-
dung der geostationdren Satellitenum-
laufbahn  (WARC-ORB-85) vom
August/September 1985  verfasste
Richtlinien fiir die Planung gewisser
Frequenzbdnder fiir feste Satelliten-
funkdienste. Die zweite Sitzung im
Juni/August 1988 (WARC-ORB-88)
wird den Plan und die Funkvollzugs-
ordnung dieser Frequenzbidnder zu
Ende fithren. Im folgenden wird ein
Uberblick iiber die Ergebnisse der

Rundfunksatellitenplanungskonfe-
renz und der ersten Sitzung der
WARC-ORB-85 gegeben. Der Beitrag
beriihrt auch gewisse politische und
rechtliche Fragen, die sich aus der Be-
niitzung der geostationdren Umlauf-
bahn ergeben.

3. Rationelle Nutzung

der Ressourcen

Seit Mitte der 60er Jahre ist das
CCIR damit beschiftigt, diejenigen

Region (?/

Region @

®

Region @

Fig. 1
in der Funkvollzugsordnung

Die drei geografischen Regionen fiir die Frequenzzuweisungstabelle und fiir die Verteilungspline

Aus «Telephony’s Dictionary 1982, Telephony Publishing Corp.»
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Kriterien festzulegen, welche direkten
Einfluss auf die rationelle Nutzung der
geostationdren Umlaufbahn und des
Funkfrequenzspektrums (Orbit/Spek-
trum) haben. Die CCIR-Studienbe-
richte und Empfehlungen liefern die
technischen Richtlinien und Daten
zum Verteilungsplan und zur Koordi-
nation, die in die Funkvollzugsord-
nung eingetragen werden. Die niitz-
lichsten Frequenzbiander werden sehr
oft verlangt und miissen deshalb zwi-
schen den Weltraum- und den terre-
strischen Funkdiensten sowie unter
den verschiedenen Regionen aufgeteilt
werden.

Das terrestrische und extraterrestri-
sche Rauschen (galaktisches, kosmi-
sches und solares Rauschen) sowie
ionosphérische und troposphirische
Auswirkungen (z.B. Niederschlag) be-
eintrachtigen die Wahl der Frequen-
zen fur die Weltraumdienste. Die ge-
genwirtige zivile Weltraumfunktech-
nik verwendet 3-GHz- bis 30-GHz-
Bander fir die festen Funkdienste. Die
bevorzugte geostationédre Orbitalposi-
tion liegt im Lidngenbogen (Dienstbo-
gen) mit dem hochsten Hohenwinkel
(mindestens 5° iber dem Horizont)
vom Zentrum des Dienstgebietes. Ge-
wisse geostationdre Bogen sind mit Sa-
telliten tberfiillt, wurden doch seit
1963 mehr als 125 Satelliten in die geo-
stationdre Umlaufbahn gebracht. Am
Ende seiner Dienstzeit kann ein Satel-
lit aus der geostationdren Umlaufbahn
durch Fernsteuerung weggefiihrt wer-
den. Auch kann der Funkbetrieb wenn
notig sofort eingestellt werden.

Alle Satelliten miissen innerhalb
einer gewissen Genauigkeit £ (0,1% in
der Langenposition) an ihrem Ort blei-
ben, um eine rationelle Nutzung der
Umlaufbahn zu gewdhrleisten. Dazu
werden von der Erde aus in regelmés-
sigen Zeitabstinden die Orbitalpara-
meter bestimmt. Der Satellit braucht,
um die ndtigen Korrekturen auszufiih-
ren, Treibstoff fiir die gesamte Lebens-
zeit an Bord, was mit ein Grund fiir die
hoheren Kosten von geostationdren
Satelliten ist.

Die Wahl der Ubertragungsparame-
ter hat einen direkten Einfluss auf die
rationelle Nutzung des Orbit/Spek-
trums. Deren mehrfache Nutzung wird
durch Begrenzung der Leistungsfluss-
dichte und durch Kontrolle der Ne-
benzipfel der Satelliten- und Boden-
stationsantennen verbessert. Das Ziel
ist, den Abstandswinkel zwischen Sa-
telliten (Koordinationswinkel) und
den Abstand zwischen Bodenstationen
(Koordination der Dienstgebiete)

Fig. 2
Storgeometrie
zwischen zwei
Satellitennetzwerken
—— Nutzsignalpfade
---- Storsignalpfade
9 erforderlicher
Winkelabstand
zwischen zwei
Satellitennetz-
werken
G Antennengewinn
Ly Grundiibertra-
gungsdampfung
(Aufwarts-
verbindung)
Grundiibertra-
gungsdampfung
(Abwirts-
verbindung)
E Sendenutz-

gestortes
Satelliten-

Lp netzwerk

. Satelliten

Bodenstationen

\
i1/5 torendess
Satelliten-
netzwerk

Gﬂ(e)

</

leistung p
P, Sendeleistung der
Bodenstation
e Sendestorleistung

T

moglichst minimal zu halten. Die Fi-

Von CCIR empfohlenes

gur 2 aus [2] zeigt die Storgeometrie  Rauschbudget Tabelle 111
der Koordinationswinkel zwischen
zwel _Satelhten-Net;werken. Wll.'d die Totale Rauschleistung in
Zuweisung des Stdrrauschens inner- einem FM-Telefonkanal 10000 pWOp
halb des gesamten Rauschbudgets ver- (eine  Minute Durch-
grossert und gleichzeitig anderes (z.B. schnittsleistung tliber mehr
thermisches) Rauschen vermindert, so als ZO%fier Zeit), davon
kann der Abstand zwischen den Satel- | totales dusseres Rauschen:
liten verkleinert werden. Gleichzeitig - Storrauschen von terre-
wird jedoch die Kanalkapazitit der strischen  Richtfunk-
Satelliten eingeschrdnkt. Die Figur 3 strecken 1 000 pWOp
zeigt den Abstand der Satelliten A6 als - Stoérrauschen von an-
Funktion des Storrauschens N; ge- dern  Satellitenverbin-
normt auf A = 1 bei N; = 1000 dungen 2000 pWOp
pWOp. Totales inneres Rauschen 7000 pWOp
Dasvom CCIR empfohlene Rausch- (inkl. thermisches Rau-
budget zeigt Tabelle I11. Falls die be- | schen der Abwirts- und
rechneten Werte fiir das totale innere | Aufwirtsverbindung so-
Rauschen innerhalb der dquivalenten wie Klirrgerdusche)
Rauschtemperatur fiir Satellitenver-
Fig. 3 A8
Satellitenabstand als [Grad] \
Funktion des 1,8
Storrauschens \
A9 Satellitenabstand 1,6 N
N Storrauschen in \
einem Telefonkanal 1.4 N\
3’ \\
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N
1,0 \‘\\\
e \\‘\\\\
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A8
[Grad]

Fig. 4
Satellitenabstand als

Funktion der Grosse der
Bodenstationsantenne

A9 Satellitenabstand
D/A Verhiltnis von
Antennendurch-

messer zu
Wellenlinge

\\
2,0 “\
N
1,0 N
\\\
\1\---
0
10 20 50 100 200 500  D/A

bindungen mehr als 4% (280 pWOp)
ausmachen, ist ein eingehendes Koor-
dinationsverfahren zwischen zwei
Netzwerken nétig. In [1] findet sich
dazu eine Berechnungsmethode.

Die Figur 4 zeigt den Satellitenab-
stand A6 als Funktion der Grosse der
Bodenstationsantenne D/A (D = An-
tennendurchmesser, A = Wellenldnge)
normiert auf A6 = 1 bei D/A = 100.
Weitere Einzelheiten zu den techni-
schen Angaben, die die rationelle Nut-
zung des Orbit/Spektrums beeinflus-
sen, konnen in [2] gefunden werden.

4. Funkvollzugsordnung

Der Internationale Ausschuss fiir
Frequenzregistrierung (IFRB) ist eine
der stdndigen vier Gremien der UIT.
Er wurde 1947 an der Atlantic-City-
Funkkonferenz geschaffen, um das
Frequenzspektrum zu ordnen und zu
verwalten. Dies wurde damals wegen
der zunehmenden zivilen Flug- und
Rundfunkdienste als wichtig empfun-
den. Der Zweck war:

1. eine Frequenzhauptkartei fiir alle
Funkfrequenzen zu fiihren, die
weltweit fiir alle Anwendungsberei-
che beniitzt werden,

2. um sicherzustellen, dass kein Land
Frequenzen verwendet, die zu Sto-
rungen bestehender Funkdienste
fihren konnten.

Der Artikel 10 des Internationalen
Fernmeldevertrags [3] beschreibt das
Mandat und die Funktion des IFRB.
Die fiinf Mitglieder des Ausschusses
werden aus den 160 Mitgliedsstaaten
des UIT gewahlt. Sie vertreten weder
ihr Land, noch eine Region bei der
Ausiibung ihres Amtes, sie sind unpar-
teiisch und mit einem internationalen

Auftrag betraut. Der Internationale
Ausschuss fiir Frequenzregistrierung
ist unter anderem mit den folgenden
Aufgaben betraut:

1. Er registriert die von den verschie-
denen Léndern vorgenommenen
Frequenzzuteilungen systematisch
nach den in der Vollzugsordnung
fir den Funkdienst vorgesehenen
Verfahren und gegebenenfalls nach
den Beschliissen der zustindigen
Konferenz der UIT, um ihre offi-
zielle internationale Anerkennung
sicherzustellen.

2. Er registriert unter denselben Be-
dingungen und zu demselben
Zweck systematisch die Positionen,
welche die Lander den geostationa-
ren Satelliten zuteilen.

Die rationelle Nutzung des Funkfre-
quenzspektrums und der Umlaufbahn
der geostationdren Satelliten ist in Ar-
tikel 33 des Internationalen Fernmel-
devertrags beschrieben. Bei der Beniit-
zung von Frequenzbereichen fiir den
Weltraumfunkverkehr  beriicksichti-
gen die Mitglieder der UIT, dass die
Frequenzen und die Umlaufbahn der
geostationdren Satelliten begrenzte na-
turliche Ressourcen sind, diese miissen
gemass den Bestimmungen der Voll-
zugsordnung fiir den Funkdienst auf
wirksame und wirtschaftliche Weise
genutzt werden, damit der Zugang zu
dieser Umlaufbahn und zu diesen Fre-
quenzen den einzelnen Léndern oder
Lindergruppen in gerechter Weise
moglich ist. Die Entschliessung 2 der
Funkvollzugsordnung, die sich auf die
gerechte Nutzung und Gleichberechti-
gung aller Staaten bezieht, hélt fest,
dass die Frequenzzuteilung fiir Welt-
raumfunkdienste beim IFRB und de-

ren Nutzung einem einzelnen Land
oder einer Landergruppe keine standi-
ge Prioritdt verschaffen darf. Sie darf
auch nicht zu einem Hindernis fiir die
Einrichtung von Fernmeldesatelliten
durch andere Lander werden.

Die vollstindige Funkvollzugsord-
nung wurde an der WARC 1979 revi-
diert. Der Rundfunksatellitenplan der
Regionen 1, 2 und 3 wurde im Artikel
15 und im Anhang 30 und 30A der
Funkvollzugsordnung niedergeschrie-
ben. Der Artikel 11 enthdlt unter ande-
rem die Verfahren zur Veroffentli-
chung der Einzelheiten iiber ein ge-
plantes Satellitennetz und die Koordi-
nation der Frequenzzuteilung fiir eine
Weltraumstation auf geostationédrer
Umlaufbahn oder fiir eine Bodensta-
tion, die mit einer solchen Weltraum-
station in Verbindung ist. Will eine
Fernmeldeverwaltung einen Welt-
raumfunkdienst einfithren, teilt sie
dies frithestens fiinf Jahre und lieber
nicht spiter als zwei Jahre vor der
Eréffnung des Dienstes dem IFRB
mit. Sie gibt gemiss Anhang 4 der
Funkvollzugsordnung [1] die Einzel-
heiten des geplanten Systems an. Sie
soll auch die Koordination mit ande-
ren Verwaltungen durchfiihren, bevor
sie eine IFRB-Notifizierung beantragt
oder die Frequenzzuteilung (assign-
ment) beniitzt. Die Koordinationser-
gebnisse werden in die internationale
Frequenzhauptkartei eingetragen, um
den internationalen Schutz der Dien-
ste gewihrleisten zu konnen.

Der Artikel 13 [1] enthélt die Verfah-
ren zur Notifizierung und Eintragung
in die Frequenzhauptkartei mit ent-
sprechenden Bemerkungen. Artikel 11
und 13 beziehen sich auf alle Welt-
raumfunkdienste ausser auf die Rund-
funksatellitendienste mit Abwartsfre-
quenzband von 12 GHz. Die Ent-
schliessung Nr. 3 der Funkvollzugs-
ordnung verlangt eine weltweite Funk-
verwaltungskonferenz in zwei Sitzun-
gen (WARC-ORB-85 und WARC-
ORB-88). Deren Ergebnisse werden in
die Funkvollzugsordnung aufgenom-
men. Die Funkvollzugsordnung von
1979 trat am 1. Januar 1982 in Kraft.
Der Internationale Fernmeldevertrag
und die Funkvollzugsordnung sind
iibrigens internationale Vertrige im
Sinne von Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen (UNO).

5. Planung der
Weltraumfunkdienste

Auf Wunsch verschiedener Verwal-
tungen beschiftigte sich seit 1977 das
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WARC mit der Planung der Rund-
funksatelliten und der festen Satelli-
tendienste. Der Rundfunksatelliten-
dienst ist ein Weltraumfunkdienst, in
welchem durch eine Weltraumstation
Signale fiir den direkten Empfang
durch die Offentlichkeit gesendet wer-
den. Der direkte Empfang umfasst so-
wohl den individuellen Empfang wie
auch den Gemeinschaftsempfang. Der
feste Satellitenfunkdienst ist ein Welt-
raumfunkdienst zwischen fixen Bo-
denstationen, wobei einer oder mehre-
re Satelliten beniitzt werden. Dazu ge-
horen auch die Speiseverbindungen

(Erde-zu-Satelliten-Verbindungen,
z.B. fir Rundfunksatellitendienste).
Eine Satellitenverbindung besteht aus
einer Aufwarts- und einer Abwértsver-
bindung zwischen der Sendebodensta-
tion und der Empfangsbodenstation.
Die technischen und finanziellen Be-
rechnungen betreffen das Raumseg-
ment, das den Satelliten und die
Tréagerrakete umfasst, sowie das Bo-
densegment mit den beteiligten Bo-
denstationen. Zudem héngt die techni-
sche Planung eines Satellitendienstes
von technischen Kriterien wie z.B.
dem Stand der Technik bei den Geri-
ten des zu beniitzenden Frequenzban-
des ab. In einem Rundfunksatelliten-
plan sind das Abwirtsfrequenzband
und die Orbitalposition die Kriterien
zur Erarbeitung der technischen Kon-
figurationen, beim festen Satelliten-
plan sind es die Aufwirts- und Ab-
wirtsfrequenzbander sowie der
Dienstbogen (nicht die Orbitalposi-
tion, da die Satellitenposition inner-
halb des gesamten Dienstbogens be-
stimmt werden kann).

Es gibt verschiedene Planungsme-
thoden. Eine besteht fiir alle Welt-
raumfunkdienste darin, Artikel 11 und
13 der Funkvollzugsordnung zu befol-
gen, nach dem Motto: «Zuerst gekom-
men, zuerst bedient».

Es gab aber dennoch einige Verwal-
tungen, die bei der Vergabe gewisser
Bidnder fiir Weltraumfunkdienste ge-
nauere Verfahren verlangten. Darum
wurde 1977 eine A-priori-Methode
entwickelt. Diese schreibt fiir alle Lan-
der giiltige technische Parameter vor.
Wihrend ihrer Giltigkeit bleiben alle
Parameter unveridndert. Da die Nach-
frage nach den Diensten und der Tech-
nik schnell &ndert, ist die A-priori-Pla-
nung nur niitzlich, falls diese Dienste
auch in den meisten Lindern einge-
fiihrt werden. Ein detaillierter A-prio-
ri-Plan wurde am WARC-BC-SAT
1977 fiir den Rundfunksatellitendienst
ausgearbeitet. Dieser umfasste die Ab-

wartsverbindung 11,7 bis 12,5 GHz in
Region 1 und 11,7 bis 12,2 GHz in Re-
gion 3 sowie die Orbitalposition der
Satelliten. Diese Verteilung trat am
1. Januar 1979 in Kraft und bleibt fiir
die Dauer von 15 Jahren giiltig, es sei
denn, sie wiirde durch eine zustdndige
Konferenz revidiert. An der ersten Sit-
zung des WARC-ORB-85 wurde den
Regionen | und 3 das Aufwirtsband
des Rundfunksatellitendienstes zuge-
teilt. Ein detaillierter Plan wird an der
zweiten Sitzung des WARC-ORB-88
beendet.  Ein  anpassungsfihiger
A-priori-Plan wurde 1983 an der re-
gionalen Funkverwaltungskonferenz
(SAT-83) fiir Region 2 ausgearbeitet.
Er umfasste die Abwirtsverbindung
von 12,2 bis 12,7 GHz und die Auf-
wartsverbindung von 17,3 bis 17,8
GHz zusammen mit den Orbitalposi-
tionen der Satelliten.

In Tabelle 1V sind die wichtigsten
technischen Parameter aller drei Re-
gionen zusammengestellt. Diese Plidne
wurden zwar fiir den Empfang durch
individuelle Empfinger vorbereitet,
umfassen aber auch den Gemein-
schaftsempfang mit grosseren Anten-
nendurchmessern.

Die erste Sitzung der WARC-
ORB-85 entschied, einen weltweiten
Plan fiir eine Anzahl Frequenzbédnder
innerhalb von 3,7 bis 14,5 GHz fiir den
festen Satellitenfunkdienst vorzuberei-
ten [4]. Dieser Plan wird an der zweiten

Abwirtsverbindungen sowie den orbi-
talen Dienstbogen und bezweckt:

l. eine Verteilung (allotment), die je-

der Verwaltung die Erfiillung ihrer
Bediirfnisse fiir nationale Dienste
erlaubt; sie umfasst mindestens
eine  Orbitalposition innerhalb
eines vorbestimmten Bogens und
eines vorbestimmten Frequenzban-
des.
Der Verteilungsplan ist zwar fiir
nationale Dienste bestimmt, kann
aber auch auf umliegende Gebiete
ausgedehnt werden. Alle UIT-Mit-
glieder haben Anrecht auf minde-
stens eine Orbitalposition auf
einem vorbestimmten Bogen sowie
eine minimalen Bandbreite inner-
halb eines bestimmten Bandes fiir
mindestens ein Dienstgebiet. Dies
wird fiir eine Dauer von minde-
stens 10 Jahren festgesetzt. Die ge-
naue Dauer wird an der zweiten
Sitzung festgelegt. Der Plan wird zu
einem Teil der Funkvollzugsord-
nung und kann gemiss dem Fern-
meldevertrag revidiert werden. Er
soll in denjenigen Béndern (Er-
weiterungsbdndern) ausgearbeitet
werden, die von den festen Satelli-
tenfunkdiensten noch nicht belegt
wurden:

a. C-Band: 4500 bis 4800 MHz und
300 MHz aus dem 6425- bis 7075-
MHz-Band,
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Sitzung des WARC-ORB-88 ausgear- b. K,-Band: 10,70 bis 10,95 GHz,
beitet. Der zweiteilige Plan betrifft das 11,20 bis 11,45 GHz, 12,75 bis
Frequenzspektrum fiir Aufwérts- und 13,25 GHz
Technische Parameter der Rundfunksatellitenpline Tabelle [V
Parameter Regionen | und 3 Region 2
(Genf 1977) (Genf 1983)
Frequenzband (Abwiértsverbindung) 11,7...12,5 GHz 12,2...12,7 GHz
(Region 1)
11,7...12,2 GHz
(Region 3)
Frequenzband (Aufwirtsverbindung) 17,3...18,1 GHz 17,3...17,8 GHz
14,5...14,8 GHz
(nur fiir Malta und
ausserhalb Europa)
WARC-ORB-85/88)
Max. zuldssige Leistungsflussdichte -103 dBW/m? -107 dBW/m?
Empfangsgiite G/T fiir individuelle 6 dBK-! 10 dBK-!
Antennen
(Antennengewinn/Rauschtemperatur)
Durchmesser fiir individuelle 90 cm I m
Parabolantennen
Fernsehkanalbandbreite 27 MHz 24 MHz
Geostationdrer Orbitalabstand zwischen 6° (nicht einheitlich)
zwei Rundfunksatelliten (einheitlich)
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Der Plan bezweckt:

2. Ein verbessertes Verfahren, das zu-
siatzliche Bedirfnisse abdeckt, die
nicht im Verteilungsplan enthalten
sind. Der wichtigste Punkt dieser
Methode besteht in periodischen,
multilateralen Treffen, die das nor-
male Verfahren fiir den Zugang
zum Orbit/Spektrum bilden sollen.
Die Art dieser Treffen und das
Mandat werden an der zweiten Sit-
zung festgelegt. Diese Methode
wird dann zu einem neuen Verfah-
ren, welches in der Funkvollzugs-
ordnung verankert wird. Es wird
fir die Bédnder angewandt, welche
gegenwartig sehr oft in internatio-
nalen, regionalen und nationalen
Diensten beniitzt werden:

a. C-Band: 3700 bis 4200 MHz, und
5850 bis 6425 MHz,

b. K.-Band: 10,95 bis 11,20 GHz,
11,45 bis 11,70, 11,70 bis 12,20
GHz (Region 2), 12,50 bis 12,75
GHz (Regionen 1| und 3), 14,00 bis
14,50 GHz.

Das CCIR wurde beauftragt, die
technischen Eigenschaften eines festen
Satellitenfunkdienstes in den K,-Fre-
quenzbindern (18,10 bis 18,30 GHz,
18,30 bis 20,20 GHz, 27,00 bis 30,00
GHz) zu studieren. Es wird an der
zweiten Sitzung liber diese Bander be-
richten, damit eine spétere zustdndige
Planungskonferenz tiber ihre Verwen-
dung entscheiden kann.

Zwischen den Sitzungen werden
durch die Fernmeldeverwaltungen so-
wie das CCIR und IFRB zusitzliche
Studien durchgefiihrt. Sie betreffen
den Verteilungsplan, die Auswirkun-
gen und die Moglichkeiten eines ande-
ren Planungsvorgehens. Der letzte
Entscheid iiber die festen Satelliten-
funkdienste wird an der zweiten Sit-
zung 1988 getroffen.

6. Weltraumrecht

Mit dem Aufkommen kiinstlicher
Satelliten wurde es notig, fiir alle Staa-
ten verbindliche rechtliche Grundsitze
iiber die Erforschung und Beniitzung
des Weltraums festzulegen. 1959 griin-
dete die UNO-Vollversammlung an
ihrer vierzehnten Sitzung den UNO-
Ausschuss fiir die friedliche Nutzung
des Weltraums (UNO-Weltraumaus-
schuss). 1967 nahm die UNO einen
Weltraumvertrag und spater verschie-
dene grundsitzliche Vereinbarungen
fir den Weltraum an. Artikel II des
Weltraumvertrags schreibt vor, dass
der Weltraum samt Mond und andern
Himmelskorpern weder durch natio-

nale Besitzergreifung, Souverdnitits-
anspruch, Beniitzung, Besetzung,
noch durch andere Mittel zu Eigentum
genommen werden kann. Er be-
schreibt den Begriff «Weltraum» in-
dessen nicht genau. Das internationale
Luftraumrecht ordnet die Flugfunk-
dienste. Jeder Staat besitzt Hoheits-
rechte iber den Luftraum, der tber
seinem Gebiet liegt. Das Weltraum-
recht ordnet das Geschehen fiir Objek-
te, die von der Erde zu verschiedenen
Punkten im Weltraum oder zu Him-
melskorpern abgeschossen werden.
Die Luft- und Weltraumrechte basie-
ren auf verschiedenen Grundsitzen
des Volkerrechts. Es gibt aber noch
keinen internationalen Vertrag {iber
die Begrenzung des Luftraums. Es
wird jedoch allgemein eine Grenze
von 100 bis 110 km Hohe iiber Meer
angenommen. Dort hort der aerody-
namische Auftrieb auf. In diesen Re-
gionen befinden sich die niedrigsten
Satellitenumlaufbahnen.

Acht Linder des Aquators trafen
sich 1976 in Bogota, Kolumbien. Sie
beanspruchten den geostationdren Or-
bit als ihren Besitz, obwohl er sehr
hoch iiber ihrem Gebiet verlauft. Die
Bogota-Erkldarung beschloss, dass die
geostationdre Umlaufbahn eine natiir-
liche Ressource in ihrem nationalen
Gebiet sei, gleich wie das Land, das
Meer und die Inseln, und darum sei
die geostationdre Umlaufbahn als ein
Teil ihres Hoheitsrechts anzusehen.
Falls ein Land diesen Teil der geosta-
tiondren Umlaufbahn beniitzen will,
miisse es zuerst die Erlaubnis dieser
Léander einholen. Dieser Anspruch auf
Hoheitsrechte hat keine rationale
Grundlage, und er wird von andern
Lidndern auch nicht anerkannt. Das
Problem ist zurzeit noch beim UNO-
Ausschuss fiir Weltraum héngig, der
fir Fragen zum rechtlichen Status des
Weltraums und der Weltraumstatio-
nen zustindig ist.

7. Schlussbemerkungen

Selbst ein Weltraumfunkdienst fiir
nationale Anwendung braucht inter-
nationale Koordination und Zusam-
menarbeit. Die Raumstation wird aus-
serhalb jeglichen Hoheitsgebiets pla-
ziert. Sie ist aber schéddlichen Stérun-
gen ausgesetzt. Die gemeinsame Nut-
zung der Ressourcen durch verschie-
dene Linder ist immer ein politischer
Vorgang und verlangt Verstindnis fiir
globale Interessen. Beschrdnkte lokale
und regionale Interessen komplizieren
den Sachverhalt und fithren zu keiner

dauerhaften Losung. Das Orbit/Spek-
trum ist durch seine physikalischen
Eigenschaften begrenzt, aber er-
schopft sich nicht durch Verwendung.
Der Gesichtspunkt «gerechter Zugang
mit Gleichberechtigung» verlangt eine
klare Umschreibung in praktischen
Begriffen. Die bestehenden Planungs-
methoden fiir Rundfunksatellitendien-
ste und feste Satellitenfunkdienste sind
dafiir nicht das passende Vorgehen.
Sie zersplittern namlich das Vollzugs-
verfahren, was letztlich die Entwick-
lung der Dienste behindert. Die Pldne
griinden nicht auf dem wirklichen Be-
darf der entsprechenden Lénder. Zur
Zeit der Ausarbeitung der Pldne ist die
Technik leider nicht immer geniigend
ausgereift,um die sofortige Verwen-
dung zu ermoglichen. Die Pline wer-
den deshalb zu einem Hindernis fir
eine zukiinftige gerechte Verwendung,
weil die Technik und der Bedarf fir
die Dienste sich rasch dndern.

Zwar brauchen nicht alle 160 Staa-
ten schon jetzt oder in naher Zukunft
einen nationalen Rundfunksatelliten
oder einen festen Satellitenfunkdienst.
Jeder Staat mochte aber dann sein
Recht geltend machen kdonnen, wenn
er einen eigenen Weltraumfunkdienst
eroffnen will. Diesem Anspruch wiirde
eine zeitlich begrenzte Zuteilung mit
einer Revisionsklausel nach Ablauf
der garantierten Beniitzungsdauer ent-
gegenkommen. Die Schwierigkeit be-
steht offensichtlich in der Festlegung
der Revisionsperiode. Dabei ist einer-
seits zu berilicksichtigen, das die Le-
bensdauer moderner Satelliten unge-
fahr 10 Jahre betrigt, diese Zeitdauer
aber anderseits als Revisionsperiode
unakzeptierbar lang ist. Es ist aber
auch zu beriicksichtigen, dass der tech-
nische Fortschritt im Bereich des Welt-
raumfunks sehr rasch voranschreitet,
so dass sich nach wenigen Jahren ganz
neue Moglichkeiten ergeben. Es
scheint deshalb nicht ausgeschlossen
zu sein, dass man sich auf eine bedeu-
tend kiirzere Revisionszeit als die Le-
bensdauer von Satelliten einigen
konnte (z.B. 5 Jahre). Jedenfalls sollte
die Moglichkeit zeitlich begrenzter Zu-
teilungen genutzt werden, um mit
einem realistischen Nutzungsplan un-
notige Platzreservationen zu verhin-
dern. Die WARC-ORB-88 wire dafiir
eine gute Gelegenheit.

Literatur

[1] Funkvollzugsordnung, Ausgabe 1982 (Revision
1985), UIT, Genf.

[2] Fester Funkdienst iiber Satelliten, Band IV, Teil I,
CCIR, XV. Plenarsitzung, Genf 1982.

[3] Internationaler Fernmeldevertrag, Nairobi,
deutsche Ubersetzung 1984.

[4] Schlussakten der WARC-ORB-85, UIT, Genf.

1982,

144 (A 92)

Bull. ASE/UCS 77(1986)3, 8 février



	Planung und Koordinationsverfahren für Fernmeldesatelliten in geostatischer Umlaufbahn

